M Deutsche
Rentenversicherung
Versicherungsnummer ‘

Kennzeichen
| (soweit bekannt) V O
| | | | | ‘ I I

Fragebogen fur Anrechnungszeiten

1 Angaben zur Person

Name, Vorname, Geburtsname Geburtsdatum

Stralle, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort Telefonisch tagsuber zu erreichen (Angabe freiwillig)

Haben Sie folgende Zeiten zuriickgelegt, die im Versicherungsverlauf nicht enthalten sind? Beweismittel bitte beifligen

2 Arbeitsunféhigkeit wegen Krankheit

vom - bis
:I nein |:| ja

Wurden ab dem 01.01.1984 Leistungen (z. B. Krankengeld) an Sie gezahlt?

vom - bis Art der Leistung von welcher Stelle, ggf. Aktenzeichen
:I nein |:| ja

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben
3 (z. B. Heilbehandlung, Berufsforderung, sonst. Leistungen / MaRhahmen)

vom - bis von welcher Stelle / Kostentrager
(z. B. Krankenkasse, Rentenversicherungstrager, Agentur fur Arbeit bzw. Arbeitsamt)

:‘ nein |:| ja

Wurden wéahrend dieser Zeiten Leistungen (z. B. Krankengeld, Ubergangsgeld) an Sie gezahit?

vom - bis Art der Leistung von welcher Stelle, ggf. Aktenzeichen
:I nein |:| ja

4 Krankheit zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr

vom - bis
:‘ nein |:| ja

5 Schwangerschaft, Mutterschaft wahrend der jeweiligen Schutzfristen

vom - bis
:‘ nein |:| ja

6 [Arbeitslosigkeit mit Meldung bei einer Agentur fiir Arbeit (Arbeitsamt), Arbeitsgemeinschaft oder Kommune

vom - bis arbeitslos gemeldet bei (Anschrift)
:I nein |:| ja

ggf. Art der bezogenen Leistung (z. B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld Il)

Nachweise |:| sind beigefugt |:| liegen nicht mehr vor |:| werden nachgereicht

Wurden von dem Trager der Leistung Beitrdge an eine Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung, an ein Versicherungs-
unternehmen oder an Sie selbst gezahlt?

vom - bis
:I nein |:| ja

Waren Sie wahrend einer Arbeitslosigkeit vor dem 01.07.1969 selbstandiger Handwerker?

vom - bis Handwerkskammer
nein ja

Abgeschlossene nicht versicherungspflichtige oder versicherungsfreie Lehrzeit vor dem 01.03.1957 - im Saarland vor dem
7 01.09.1957 - nach dem vollendeten 17. Lebensjahr

vom - bis
nein ja
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Hinweise zum Ausfüllen des Antrages
Vorgehensweise:
Zum Ausfüllen des Vordruckes klicken Sie mit der Maus in das erste Feld, hier „Versicherungsnummer“.
Nun geben Sie ihre Daten, wie z.B. die Versicherungsnummer, fortlaufend ein. Die Ausrichtung der Eingabe erfolgt automatisch, sobald Sie mit der Tabulator-Taste/Maus zum nächsten Feld wechseln. Felder zum Ankreuzen können Sie alternativ mit Leertaste/Maus aktivieren bzw. deaktivieren.





Versicherungsnummer
| (soweit bekannt)

8 Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulausbildung nach dem vollendeten 17. Lebensjahr

Kennzeichen ‘

[ Beweismittel bitte beifiigen

vom - bis Ausbildungsart Abschluss (am, durch)

:' nein |:| ja

Wurden Ausbildungszeiten im Rahmen besonderer Ausbildungsgestaltungen absolviert (z. B. als Teilzeitausbildung,
E Abendunterricht, Teilzeitstudium, Abendstudium)?

vom - bis Ausbildungsart

Betrug der Ausbildungsaufwand
:l nein |:| ja mehr als 20 Stunden pro Woche? nein |:| ja

Betrug der Ausbildungsaufwand
mehr als 20 Stunden pro Woche? nein |:| ja

8.2 | wurden Ausbildungszeiten im Rahmen eines Fernunterrichts oder Fernstudiums absolviert?

War die Ausbildung an bestimmte Rahmenzeitplane gebunden? |:| nein |:| ja

vom - bis
nein ja Wurden regelméRige Lernkontrollen durchgefuhrt? nein ja
9 Berufsvorbereitende BildungsmaRnahmen
vom - bis Kostentrager Art der Forderungsleistung (z. B. Berufsausbildungsbeihilfe)

:' nein |:| ja

10 | Schlechtwettergeld bis 31.12.1978

vom - bis
nein ja

Bezug einer Ubergangsrente, Invalidenrente bei Erreichen besonderer Altersgrenzen, befristeten erweiterten Versorgung
11 | nach den Regelungen des Beitrittsgebietes (§ 9 AAUG)

vom - bis Art der Leistung Versicherungstrager, Aktenzeichen
nein ja

Bezug einer Versichertenrente aus der Rentenversicherung (im Beitrittsgebiet auch Versorgung wegen voller
Berufsunfahigkeit oder Teilberufsunfahigkeit und entsprechende Renten aus Sonderversorgungssystemen oder eine
berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen, Bezug einer Unfallrente aufgrund eines
12 | Kdrperschadens von 66 2/3 % oder einer Kriegsbeschadigtenrente)

vom - bis Art der Leistung Versicherungstréger, Aktenzeichen
nein ja

13 | Gewahrsam im Sinne des Héftlingshilfegesetzes fur Zeiten im Ausland ab 01.01.1992

vom - bis Ort bzw. Gebiet des Gewahrsams
nein ja

Waren Sie nach Vollendung des 17. Lebensjahres bei einer deutschen Agentur fur Arbeit (Arbeitsamt) als ausbildung-
14 | suchend gemeldet?

vom - bis Agentur fir Arbeit (Arbeitsamt)
nein ja

Erklarung der Antragstellerin / des Antragstellers

Ich versichere, dass ich sédmtliche Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass
wissentlich falsche Angaben zu einer strafrechtlichen Verfolgung fihren kénnen. Durch meine Unterschrift bestatige ich, dass ich
von den Erlauterungen zum Fragebogen fir Anrechnungszeiten Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Anlagen

Sollten Zeugnisse als Beweismittel Gibersandt werden, kdnnen die Noten oder entsprechende Beurteilungen unkenntlich gemacht
werden.

Werden keine Originalunterlagen eingesandt, sondern nur Fotokopien oder Abschriften, muss deren Ubereinstimmung mit dem
Original bestéatigt sein. Wir bitten Sie, diese Bestatigung (keine amtliche Beglaubigung) durch die Auskunfts- und
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, deren Versichertenberater / -innen bzw. Versichertenalteste sowie durch
die anderen Sozialleistungstrager (z. B. Krankenkassen), aber auch durch die Versicherungsamter bzw. die Stadt- oder Gemein-
deverwaltungen und die deutschen Auslandsvertretungen vornehmen zu lassen; die Bestétigung erfolgt kostenlos. Es reicht nicht
aus, wenn die Bestitigung der Ubereinstimmung der Fotokopie oder Abschrift mit dem Original von lhnen selbst oder
einem Rechtsanwalt, Rechtsheistand oder Rentenberater vorgenommen wird.

Als Anlage sind beigeflgt:
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Erlauterungen zum Fragebogen fur Anrechnungszeiten

Sehr geehrte Antragstellerin / Sehr geehrter Antragsteller,

die folgenden Erlauterungen sollen Ihnen das Ausfiillen des Fragebogens V410 erleichtern. Zur besseren Ubersicht ist jeder Hin-
weis mit der gleichen laufenden Nummer versehen wie im Frageteil des Vordrucks.

Sollten Sie zu der einen oder anderen Frage noch nahere Auskiinfte oder Hilfe beim Ausfiillen des Vordrucks wiinschen, stehen
lhnen die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, deren Versichertenberater / -innen bzw. Ver-
sichertenalteste und die ortlichen Versicherungsamter jederzeit zur Verfligung. Die Anschrift der nachsten Versichertenberater /
-innen bzw. Versichertenalteste erfahren Sie bei den Auskunfts- und Beratungsstellen, bei den Versicherungsamtern oder bei
den Gewerkschaften.

Allgemeines zu Anrechnungszeiten

Zeiten der Arbeitsunféhigkeit wegen Krankheit oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeits-
leben, der Arbeitslosigkeit, der Schwangerschaft und Zeiten eines bis zum 31.12.1978 liegenden Schlechtwettergeldbezuges
kommen als Anrechnungszeit nur in Betracht, wenn sie eine versicherte Beschéaftigung oder Tatigkeit unterbrochen haben. Die
Unterbrechung durch Arbeitsunfahigkeit bzw. die Rehabilitationsleistung, Arbeitslosigkeit sowie durch den Bezug von Schlecht-
wettergeld muss mindestens einen Kalendermonat angedauert haben; fir den Kalendermonat kdnnen mehrere dieser Zeiten zu-
sammengerechnet werden.

Ab 01.01.1983 sind Zeiten des tatséchlichen Leistungsbezuges (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld, Ubergangs-
geld) durch die Agentur fir Arbeit (Arbeitsamt) auch dann regelmaRig Anrechnungszeiten, wenn sie nicht mindestens einen
Kalendermonat angedauert haben und auch keine versicherte Beschéaftigung oder Tatigkeit unterbrochen worden ist.

Ab 01.01.1984 sind Zeiten der Arbeitsunfahigkeit wegen Krankheit oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur
Teilhabe am Arbeitsleben, die eine versicherte Beschaftigung oder Tatigkeit unterbrochen haben, auch dann regelméaRig Anrech-
nungszeiten, wenn sie nicht mindestens einen Kalendermonat angedauert haben. Voraussetzung ist jedoch, dass fur solche Zei-
ten Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld oder Ubergangsgeld bezogen wurde oder, wenn eine Zahlung dieser
Barleistungen nicht erfolgt ist, der Versicherte fir diese Zeiten Beitrdge nach dem bis zum 31.12.1991 geltenden § 112b Abs. 2
AVG / § 1385b Abs. 2 RVO gezahlt hat bzw. fir Zeiten ab 01.01.1992 Pflichtbeitrdge aufgrund der Antragspflichtversicherung
nach 8 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VI oder freiwillige Beitrdge gezahlt hat.

Fur die Beriicksichtigung der nach Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Vollendung des 25. Lebensjahres liegenden Zeiten
der Arbeitsunfahigkeit, Krankheit, Schwangerschaft und der Arbeitslosigkeit ist die Unterbrechung einer versicherten Beschafti-
gung / Tatigkeit nicht erforderlich.

Zeitraumangaben in den zutreffenden Feldern sind mit Tag, Monat, Jahr vorzunehmen.

Mit freundlichen Gruf3en
Ihre Deutsche Rentenversicherung

Einzutragen sind Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit wegen

Krankheit oder Leistungen zur Rehabilitation.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Bescheinigung der Krankenkasse, des Krankenhauses oder
des behandelnden Arztes

- Bescheinigung Uber die Dauer der Rehabilitationsleistung

Einzutragen sind Zeiten der Krankheit zwischen dem

17. und 25. Lebensjahr. Die Zeit der Krankheit muss mindes-

tens einen Kalendermonat angedauert haben und darf nicht

mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt sein.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Bescheinigung des behandelnden Arztes, des Kranken-
hauses oder der Krankenkasse

Einzutragen sind Zeiten der Schwangerschaft oder

Mutterschaft wéahrend der jeweiligen Schutzfristen.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht fir Schwanger-

schaft und Wochenbett sowie fir Zeiten der Mutterschutz-

fristen

- Bescheinigung der Krankenkasse, des Krankenhauses, des
behandelnden Arztes oder der Hebamme

- Bescheinigungen der Arbeitgeber

- Geburtsurkunden der Kinder
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IZI Einzutragen sind Zeiten der Arbeitslosigkeit mit oder
ohne Anspruch auf eine o6ffentlich-rechtliche Leistung (z. B.
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld Il), wenn
der Versicherte bei einer deutschen Agentur fur Arbeit (Ar-
beitsamt), Arbeitsgemeinschaft oder Kommune als Arbeit-
suchender gemeldet war. Fur Personen, die Beitrags- oder Be-
schéftigungszeiten nach dem Fremdrentengesetz (z. B. Ruma-
nien, Tschechoslowakei) zuriickgelegt haben, sind Zeiten der
Arbeitslosigkeit im Herkunftsgebiet auch ohne Meldung und
ohne Leistungsbezug anzugeben.
Einzutragen sind hier auch Zeiten des Bezuges von Unter-
haltsgeld sowie die ab 01.01.1983 zuriickgelegten Bezugs-
zeiten von Ubergangsgeld durch die Agentur fur Arbeit
(Arbeitsamt).
Ferner sind einzutragen Zeiten des Bezuges von Altersuber-
gangsgeld, Eingliederungsgeld sowie eines nach den Vor-
schriften des Beitrittsgebietes bewilligten Vorruhestandsgeldes.
Ferner ist hier anzugeben, ob die Agentur fiir Arbeit (Arbeits-
amt), eine Kommune oder eine Arbeitsgemeinschaft fur den
Versicherten Beitrage an eine Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung (z. B. Architektenkammer) bzw. ein Versi-
cherungsunternehmen (z. B. Lebensversicherung) oder ent-
sprechende Beitrage an den Versicherten selbst gezahlt hat.
Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht
- Meldekarten
- Leistungsempfangerkarten
- Leistungsnachweis der Agentur fur Arbeit (Arbeitsamt)
- Mitteilung der Agentur fir Arbeit (Arbeitsamt), Kommune
oder Arbeitsgemeinschaft Uber die Beitragszahlung



Es muss sich um eine Lehrzeit handeln, fiir die keine
Beitrdge zu zahlen waren. Lehrzeiten im Ausland sind keine
Anrechnungszeiten.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Lehrzeugnis

- Gesellenbrief

- Bescheinigung des Lehrherrn

Einzutragen sind alle nach dem 17. Lebensjahr zurtck-
gelegten Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschul-
ausbildungen. Anzugeben sind auch die Zeiten, die wéhrend
einer Beitragszeit oder einer anderen Anrechnungszeit liegen
oder nicht abgeschlossen sind.

Schulausbildung

Schulausbildung ist der Besuch in den allgemeinbildenden
offentlichen oder privaten Schulen.

Fachschulausbildung

Zu den Fachschulen gehéren insbesondere Handelsschulen,
Ingenieurschulen, Sprachenschulen, Musikschulen, Wirt-
schaftsschulen und Kaufméannische Schulen.

Hochschulausbildung

Zu den Hochschulen gehéren insbesondere Technische
Hochschulen, P&dagogische Hochschulen, Universitaten,
Landwirtschaftiche Hochschulen, Wirtschaftshochschulen,
Hochschulen fiir Musik, Hochschulen fiir bildende Kiinste und
Fachhochschulen der Bundeslander.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Abschlusszeugnis

- Bescheinigung der Schule

- Studienbuch

- Diplom

- Promotionsurkunde

- Bescheinigung uber eine von der Agentur fir Arbeit (Arbeits-
amt) geforderte Bildungsmallnahme (z. B. deutscher
Sprachkurs oder aus Mitteln des Européischen Sozialfonds
geférderte Malinahme)

Einzutragen sind Ausbildungszeiten, die im Rahmen be-
sonderer Ausbildungsgestaltungen absolviert wurden.

Der Besuch derartiger Ausbildungen ist Anrechnungszeit we-
gen schulischer Ausbildung, sofern er Zeit und Arbeitskraft
Uberwiegend (mehr als 20 Stunden pro Woche einschliefilich
Wegezeiten) in Anspruch nimmt.

Einzutragen sind Ausbildungszeiten im Rahmen eines
Fernunterrichts oder Fernstudiums.

Derartige Ausbildungen kénnen z. B. am Telekolleg (gemein-
same Bildungseinrichtung des Fernsehens und des Rund-
funks) oder an der Fernuniversitat Hagen absolviert worden
sein.

Fernunterricht ist Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbil-
dung, wenn die Ausbildung im Rahmen des Fernunterrichts
von vornherein an bestimmte Rahmenzeitplane gebunden und
eine Kontrolle des Leistungsstandes gewabhrleistet ist. Das Vor-
liegen der Grundanforderungen (z. B. Rahmenzeitplane, Kon-
trolle des Leistungsstandes) und die Belastung durch den
Fernunterricht ist durch geeignete Unterlagen (z. B. Prospekte
und sonstiges Informationsmaterial, Bestatigung der Aus-
bildungsstéatte Uber die objektive zeitliche Belastung) nachzu-
weisen.

IZI Berufsvorbereitende BildungsmaRnahmen sind MaR3-
nahmen, die auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vor-
bereiten oder der beruflichen Eingliederung dienen, sowie Vor-
bereitungslehrgénge zum nachtraglichen Erwerb des Haupt-
schulabschlusses und allgemeinbildende Kurse zum Abbau
von schwerwiegenden beruflichen Bildungsdefiziten.
Beweismittel ist die Bescheinigung des MaRnahmetragers.
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Einzutragen sind Zeiten des Bezuges von Schlecht-
wettergeld (bis 31.12.1978).

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Bescheinigung des Arbeitsamtes

- Bescheinigung des Arbeitgebers

Einzutragen sind Zeiten des Bezuges
- einer befristeten erweiterten Versorgung oder eines Vorruhe-

standsgeldes aus der Versorgungsordnung des Ministeriums
des Innern (VSO-MdI)

- einer Invalidenrente bei Erreichen besonderer Altersgrenzen
aus der Versorgungsordnung des Ministeriums fir Staats-
sicherheit / Amtes fiir Nationale Sicherheit (VSO-MfS / AfNS)

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- die Renten- bzw. Versorgungsbescheide

- sonstige Unterlagen, aus denen die Dauer des Renten- bzw.
Versorgungsbezuges ersichtlich ist.

Einzutragen sind Zeiten einer inzwischen weggefallenen
Rente aus eigener Versicherung.
Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Rentenbescheide
- sonstige Unterlagen, aus denen die Dauer des Renten-
bezuges ersichtlich ist.

Einzutragen sind Zeiten eines Gewahrsams in Polen,
Ungarn, Ruménien, Bulgarien, Albanien, China bzw. Jugo-
slawien, der Tschechoslowakei, der Sowjetunion oder deren
Nachfolgestaaten.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht

- Bescheinigung nach dem Haftlingshilfegesetz (diese Be-
scheinigung wird von den Behorden des fiir den Wohnsitz
zustandigen Stadt- oder Landkreises ausgestellt)

- Bescheinigung tber die Inhaftierung

Ausbildungsuchende Personen sind Personen, die tber

die Agentur fir Arbeit (Arbeitsamt) eine Berufsausbildung

suchen. Dies gilt auch, wenn bereits eine Beschaftigung oder

selbstandige Tatigkeit ausgelibt wurde.

Diese Zeiten sind nur dann als Anrechnungszeiten zu berlck-

sichtigen, wenn sie

- nach Vollendung des 17. Lebensjahres zurtickgelegt
wurden,

- mindestens einen Kalendermonat angedauert haben und

- nicht mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt sind.

Hier werden Sie auf Pflichten im Zusammenhang mit Ih-
rem Fragebogen zu Anrechnungszeiten hingewiesen. Mit Ihrer
Unterschrift bestatigen Sie, hiervon Kenntnis genommen zu
haben.
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